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ÖSTER-REICHISCHER RECHTSANWALTSKAMMERTAG 
1010 WIEN, ROTENTURMSTRASSE 13 (ERTLGASSE 2), POSTFACH 612, TELEFON 632718, DW 23 

Zl: 

GZ: 

An das 
r Rdrim (3{jf.TlE~ITVvlf~. Bundesmi ni ster; um für Finanzen 

Z' .. _ .... _ ... _ ....... €. .' -C:.el·Q.~d__ Himmelpfortgasse 4-8 
Postfach 2 

Datum: - 1. JUNi 1988 1015 Wien 

~l_JU~i 1988&.'~ <' 

1155(88 ...:h l~ I.A 

Betrifft: GZ 06 0102/4-IV/6/88/S 
Entwurf eines Bundesgesetzes, betr. die Besteuerung des Ein­
kommens von natürl i chen Personen (Ei nkommensteuergesetz 1988 -
EStG 1988)-

Der Österrei chi sche Rechtsanwaltskammertag erstattet zu dem Entwurf ei nes 
Bundesgesetzes betreffend die Besteuerung des Einkommens von natürl ichen 
Personen (Einkommensteuergesetz 1988) folgende 

S tel 1 u n g nah m e: 

Allgemeines: 

An die Spitze dieser Begutachtung werden allgemeine Überlegungen gestellt, 
die die sogenannte Steuerreform 1988 insgesamt betreffen. 

In den Erläuterungen "Allgemeiner Teil" wird ausgefOhrt, daß die vorliegen­
den Entwürfe insbesondere für das Einkommensteuergesetz 1988 und das 
Körperschaftsteuergesetz 1988 nicht nur die Zielvorstellungen des Arbeits­
übereinkommens der Bundesregierung hinsichtlich der ersten Etappe, sondern 
durch Neugestaltung des 1 ohnsteuerl i ehen Frei betragsverfahrens auch schon 
Teil e der gepl anten zweiten Etappe der Reform des Lohn- und Einkommen-
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steuerrechtes verwirklicht. Gefolgt werde dem Grundsatz, eine Senkung des 

Steuertarifes unter gleichzeitigem Abbau von Ausnahmebestimmungen vorzu­

sehen. Das im Arbeitsüberei nkommen genannte Val urnen der Tarifsenkung sei 
durch Einbeziehung zusätzlicher Finanzierungsquellen bei weitem übertroffen 
worden. Das Herzstück der Reform bringe eine durchgängige Absenkung der 

Steuersätze. Gleichzeitig mit der Absenkung des Eingangssteuersatzes 

erfolge auch eine entsprechende Neugestaltung der Steuerabsetzbeträge, 

sodaß dadurch ca. 220.000 Einkunftsbezieher zusätzl ich aus der Steuer­
pfl i cht herausfa 11 en werden. Der Tarif enthalte aber ni cht nur sozi ale 

Komponenten, sondern. infolge der durchgehenden Absenkung der Steuersätze 

auch Leistungsanreize für die Bezieher mittlerer und höherer Einkommen. Bei 

der Streichung der Ausnahmebestimmungen sei die Symmetrie der einzelnen 
Gruppen von Einkunftsbeziehern möglichst gewahrt worden. 

Ziel der Bundesregierung sei es vor allem gewesen - so die Erläuterungen 
UAllgemeiner Teil u zu dem Entwurf für ein Bundesgesetz über die Besteuerung 

de.s Ei nkommens von. Körperschaften {Körperschaftsteuergesetz 1988} - ei n 

einfacheres und gerechteres Steuersystem zu schaffen. 

Das Ziel,etn gerechteres Steuersystem zu schaffen, wurde ganz offensicht-
·lich verfehlt. Es mag sein, ·daß die Steuerreform soz;al ist, sicherlich ist 

sie aber nicht sozial-gerecht. Es ist auch unrichtig,daßdieSteüerbe-
1 astung insgesamt gesenkt wurde. Die Behauptung, die Bürger könnten über 
etwa ÖS 10 Milliarden mehr verfügen, ist falsch~ .Auf die von verschiedenen 
Institutionen angestellten Berechnungen darf verwiesen werden. Das Steuer­
system ist ungerechter geworden, da es gleiche Jahreseinkommen ~ach wie vor 

ni cht gl eich besteuert und die ungl ei ehe Besteuerung noch dadurch ver­
schärft, daß es Möglichketten, d~e SteuetTast'zu mildern, insbesondere 

für Bezieher mittlerer. und höherer Einkommen aus Gewerbetrieb und selb­

ständiger Arbeit weiter beschneidet. 

Sozial ungerecht ist. das Steuersystemin verstärktem Maße, da es Einkommen 

bestimmter G·ruppen steuerfrei stellt (§ 3 Z 5 EStG) oder gering bzw. gar 
nicht besteuert (§§ 67, 68 EStG), obwoh·J Verg'leichbare Einkommen voll 

besteuert werden. 
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Das Ziel, einen Leistungsanreiz zu geben, wurde gleichfalls verfehlt. Der 
weitaus größere Teil der Bezieher von mittleren und höheren Einkommen wird 
wegen des Abbaus von Ausnahmebestimmungen aber auch wegen der kleinlicheren 
Gestaltung im Bereich der sogenannten nicht abzugsfähigen Ausgaben (Ange­
messenheitsprüfung) und der nur a"' s ärger"l ich zu beze; chnenden Regel ungen 
betreffend Reisekosten als Werbungskosten aber auch durch Wegfall des 
sogenannten gespaltenen Körperschaftsteuersatzes für offene Gewinnaus­
schüttungen aus Kapitalgesellschaften insgesamt höher besteuert werden. 

Zu dem kommt, daß der Wegfall von Begünstigungen, die in der Regel zu 
Vermögensbildung führten, den verantwortlicher denkenden gegenüber dem 
konsumierenden Steuerzahler diskriminiert. 

Insgesamt wi rd der 1 ei stungswi ll'ige i nit i ati ve Bürger gegenüber dem im 
Wohlfahrtsstaat eingebetteten, zunehmende Freizeit Suchenden (Arbeitszeit­
verkürzung) weiter benachteiligt. 

Die vorliegende Reform ist sohin in Wahrheit nicht die seit Jahren von der 
österreichischen Anwaltschaft geforderte Reform, sondern eine Beibehaltung 
eines ungerechten und damit grundsätzlich falschen Systems. Nur eine 
gleiche Besteuerung gleicher Jahreseinkommen hätte eine grundlegende 
und bei spi e 1 hafte Reform des St.euersystems im Si nne ei ner ei nfacheren, 
gerechteren, weil gleichen, aber auch sozialen Besteuerung ermöglicht. 
Gescheitert ist die Reform in Wahrheit an Gruppeninteressen und vermeint­
lichen politischen Notwendigkeiten. Besonders anschaulich wird dies bei der 
geradezu grotesk gesta Heten Besteuetung von Einkünften aus Kapital ver­

mögen. Um ei nes pol it i sehen J\rgumentes ''I'i n en wurde der Grundsatz. einer 

gleichmäßigen, vor allem aber kontrollierbaren Besteuerung ein weiteres Mal 
verlassen und für die Bedeckung eines sachlich nicht gerechtfertigten 
Steuerausfa 11 s systemwi dr"i 9 und vo 1 kswi rtschaft 1 i eh falsch etwa der Umsatz­
steuersatz für freiberufliche Leistungen verdoppelt. Was hat der sogenannte 
kleine Sparer davon, \'Ienn ein Teil der' von ihm erzielten Zinsen nicht 

besteuert, dafür aber Arztkosten wegen der höheren Umsatzbesteuerung 
ärztlicher Leistungen beträchtlich steigen? 
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Verl ierer der vorl iegenden Steuerreform sind Gewerbetreibende, kleine und 
mittlere Unternehmer sowie Selbständige, also jener Kreis von Steuer­

zahlern, der seine Einkünfte unmittelbar aus den persönlichen Leistungen 

erzielt und dessen Arbeitstag nicht nach 8 Stunden endet. 

Besonderes: 

Zu § 2: 

Die Neugestaltung des Einkommensbegriffes ist zweckmäßig und wird daher 
begrüßt. 

Die Erschwerung der Umstellung des Wirtschaftsjahres ist abzulehnen. Die 
derzeitige Regelung, die einer Ermessensentscheidung Raum ließ, war durch­
aus si nnvo 11 . 

Dem Wegfall der Steuerbefreiung einmal iger Zuwendungen aus Anl aß einer 
Krankhei t oder ei nes Todesfalles aus Versorungs- und Unterstützungsei n­
richtungen der Kammern der selbständig Erwerbstätigen wird entgegenge­
treten, insbesondere die grobe Ungerechtigkeit der Besteuerung von Sterbe­
geldern (sie wurde nach Wegfall der diesbezüglichen Befreiungsbestimmung 

nach § 3 Z 3 durch das .1etzte Abgabenänderungsgesetz besonders deutl ich) 
kann nicht hingenommen werden. Sie verträgt sich auch nicht mit der immer 
wieder zu Recht geforderten Selbstvorsorge. 

Die zeitgemäßere Fassung der Gewinnermittlungsvorschriften ist zu begrüßen. 
Schon an dieser Stelle ist allerdings anzumerken, daß die Voraussetzung der 
Anwendung ermäßigter Steuersätze auf Gewinne, die infolge eines Wechsels 

der Gew'innermittlungsart entstehen (§ 37 (2) Z 2, Voraussetzung ist die 

Beibehaltung der Gewinnermittlungsart durch mindestens 7 Jahre), entfallen 

sollte, weil sie die Dispositionsmöglichkeit für den Steuerpflichtigen 
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unnotwendig beschränkt. Wenn überhaupt eine derartige Bestimmung als 
notwendig angesehen wird, sollte die Frist verkürzt werden. 

Zu den Betri ebsausgaben sollten auch die Bei träge sel bständig Erwerbs­
tät i ger, die nicht einer Pfl i cht vers i cherung unter 1 i egen, für eine der 
gesetzlichen Kranken- und Unfallversicherung gleichartige Versicherung 
zählen. Prämien sollten in jenem Ausmaß als durch den Betrieb veranlaßte 
Ausgaben gelten) wie dies bei Beträgen des Versicherten ZUt' Pflichtver­
sicherung in der gesetz1ichen Krank.en-- und Unfallversicherung der Far! 

wäre. Durch eine solche Regelung würde die Ungleichbehand'lung von selb­
ständig Erwerbstätigen, die einer gesetzlichen Pflichtversicherung nicht 
unterliegen, gegenüber jenen, die Beiträge zu solchen Versicherungen 
kraft Gesetz zu leisten haben, unterbleiben und die Privatvorsorge in 
vertretbarem Ausmaß unterstützen. 

Di e Behandl ung von Mehraufwendungen für Verpf1 egung und Unterkunft bei 
aussch'ließlich durch den Betrieb veranlaßten Reisen wird als unsach1ich 
abgelehnt. Ausschließlich durch den Betrieb veranlaßte Reisen stehen 
unmittelbar im Zusammenhang mit der Erzielung von Einkünften, weshalb 
nicht einzusehen ist, warum die Kosten für deral~tige Reisen, soferne sie 
ordnungsgemäß nachgewi esen werden, ni cht zur Gänze ßetr-i ebsausgaben dar­
stellen sollen. Es ist klarzustellen, daß derartige Geschäftsreisen in der 
Regel Freizeit beanspruchen und keineswegs Vergnügen darstellen. Derat'tige 

Kleinlichkeiten sind sicherlich nicht geeignet, einen Leistungsanreiz zu 
geben, sie bestrafen vielmehr persönlichen Einsatz und Initiative. 

Dagegen wird der Wegfall des Pauschales für üblicherweise nicht belegbare 
Betriebsausgaben von Freiberufen im Interesse der Reform akzeptiert, wenn 
auch das Werbekostenpauschale gemäß § 16 (3) entfällt. 

Das Gebot der Verteilung nicht aktivierungspflichtiger Vorauszahlungen auf 
den Zeitraum der Vorauszahlung ist systematisch richtig. 

Zu begrüßen ist die Klarstellung, daß ein entgeltlich erworbener Firmenwert 
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immer abnutzbar ist und daher inKonsequenz der Absetzung für Abnutzung 
unterl iegt. 

Die Einlagenbewertung mit dem Teilwert im Zeitpunkt der Zuführung ist, wenn 
Gegenstand der Einlage ein Grundstück oder ein grundstücksgleiches Recht 
ist, bedenklich, weil es zu einer Besteuerung der stillen Reserven führt -
was an sich gewollt ist, aber aus wirtschaftlichen Überlegungen abgelehnt 
werden muß. Die Zuführung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten 
dient in der Regel der Stärkung der Struktur eines Unternehmens, wird aber 
sicher1 ich dann unterbleiben, wenn durch die Zuführung die Besteuerung 
stiller Reserven einem Spekulationsgewinn ähnlich ausgelöst wird. 

Daß nur noch die lineare Absetzung für Abnutzung zulässig ist, entspricht 
dem mit der Reform verbundenen Grundgedanken. 

Zu § 8: 

Oie Regelungen für Sonderformen der Absetzung für Abnutzung sind zweckmäßig 
und werden begrüßt. 

Oie Kürzung des Ausmaßes der Investitionsrücklage sollte nochmals überdacht 
werden. Entschieden abgelehnt wird die Streichung der bisher freiberuflich 

.Tätigen eingeräumten Möglichkeit, Rücklagen (steuerfreigelassene Beträge) 
gegen Anschaffung auf Inhaber 1 au tender Teil schul dverschrei bungen in·· 
ländischer Schuldner aufzulösen bei Beachtung der übrigen gesetzlichen 
Vorschriften und des Unterbleibens einer Nachverstellerung unter bestimmten 
Voraussetzungen. Diese freiberuflich Tätigen eingeräumte Möglichkeit diente 
nach dem Willen des Gesetzgebers der Sicherung der Existenz, insbesondere 
bei Berufsunfähigkeit, der Altersversorgung und bei Tod der Sicherung der 
Hinterbliebenen. Bei der Einräumung dieser Möglichkeit ging der Gesetzgeber 
davon aus, daß freiberuflich Tätige nach einer langen Ausbildungszeit 
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in ei nem re 1 at'i v kurzen Zeitraum ihr Lebense; nkommen schöpfen und daher 
dieses Lebenseinkommen höher besteuert wird, als das vergleichbare lebens­
einkommen anderer Steuerpflichtiger, weshalb ein Korrektiv zu schaffen 
war. Darüber hinaus ist es fUr freiberuflich Tätige in der Regel nicht in 

gleicher Weise sinnvoll, Anlageve~'mögen, das der weiteren Erzielung von 

Einkünften dient~ zu schaffen, als für andere Steuerpflichtige. Nicht 
zuletzt sollte die Selbstvorsorge begünstigt und anerkannt werden, da 
freiberuflich Tätige in der Regel die staatliche Vorsorge nicht belasten. 

Der Wegfall der Mögl i chkeit, steuerfrei e Rückl agen zu bil den und teil­

weise nicht nachversteuern zu müssen, stellt eine der groben Benach­
teiligungen einer Gruppe von Steuerpflichtigen durch diese Reform dar. Es 

handelt sich keineswegs um die Beseitigung eines Privilegs oder einer 
Ausnahmeregelung, sondern um die Beseitigung eines Korrektivs, das im Sinne 

der Steuergerechtigkeit vorgesehen worden war. Oie Streichung der Möglich­
keit ~ Investiti onsrückl agen te'ilweLse gegen Anschaffung von Wertpapi eren 

aufzulösen, ist umso unverständlicher, als etwa Arbeitslosengeld und 

Karenzurlaubsgeld sowie Beihilfen nach dem Arbeitsmarktf5rderungsgesetz 
weiterhin steuerfrei belassen werden. Wenn dies unt.er andet'em damit be­
gründet wi rd, daß der Arbeitnehmer Lei stungen für di e Arbeitslosenver­

sicherung geleistet hat, so gilt dies in verstarktem Maße auch für die 
Mittel, die zu der Anschaffung von Wertpapieren in Auflösung von In­
vest it i onsrlicklagen aufgm'Jendet wurden. Di ese Mittel wurden näml i eh zur 
Gänze von dem Steuerpflichtigen selbst erarbeitet. 

Die Berechnung der MietzinsrUcklage ist insofern geändert als nunmehr 
Betriebskosteneinnahmen und Betriebskostenausgaben nicht mehr zu berück­
sichtigen sind. Diese Änderung wird begrüßt. Zufällige Betriebskostenüber­
schüsse und Unterdeckungen veränderten bi sher mehr oder weniger zufäl11g 
den Rücklagebetrag. Die zugehörige Übergangsbestimmung des § 112 l 2 müßte 
lauten: "§ 11 - Für Rücklagen, die fjü: __ <!ie~ahr~l!is __ eil1schli~!nich 19]§ 
gebildet wurden." 
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Zu § 14: 

Die Milderung des Dauerdeckungsprinzips ist sinnvoll. 

Das Erfordern; s der Wertpapi erdeckung nun auch für Pensionsrückstellungen 
wird vermutlich dazu fUhren, daß Pensionszusagen nur in geringerem Umfang 
gemacht werden werden, da die Bildung von Pens;onsrücklagen unmittelbar die 

Bindung von Mitte1n bedeutet. 

Zu § 16: 
---~.-

Das oben zu Werbekosten als Betriebsausgaben Gesagte gilt in gleicher 
Weise hier. 

Wenn es beim Entfall des Betriebausgabenpauschales für freiberuflich Tätige 
bleibt, sollte auch das Werbungskostenpauschale gemäß § 16 (3) entfallen. 

Im Falle des unentgeltlichen Erwerbes soll der Erwerber in allen Fällen 
bereeht i gt sei n, der Absetzung für Abnut.zung die fi kt i ven Anschaffungs­
kosten zugrunde zu legen (zur näheren Begründung siehe bei § 28 (2). 

Wenn aber schon ein Wahlrecht eröffnet wird, weil dem unentgeltlichen 
Erwerber sonst die Möglichkeit zur Fortsetzung der Zehntelabsetzung nicht 

gewährt ist, wäre nicht auf den letzten vor dem unentgeltlichen Erwerb 
festgestellten Ei nheitswert abzus te n an, sondern auf di e Bemessungsgrund­
lage, nach der der Voreigentümer die Afa berechnete. Es wäre auch klarzll­
stell en, daß bei Ausübung des Wahl rechtes für di e Anschaffungskosten diese 
vom Finanzamt der Afa-Berechnung zugrunde zu legen ~ind. 

Das durchschnittliche Alter der MietwohngrundstUcke in Wien liegt zwischen 
80 und 100 Jahren. Nach der Judikatur des VwGHs ist mit einer Lebensdauer 
eines Mietwohngrundstückes von etwa 120 Jahren zu rechnen. Wenn man daher 
für die Absetzung für Abnutzung einen Prozentsatz als Untergrenze ansetzt, 
unter den die Finanzbehörden nicht mehr gehen dUrfen, so wäre dieser 
mit Rücksicht auf die tatsächlichen Verhältnisse mit mindestens 2 1/2 % 

anzusetzen. 
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Wie bereits oben gesagt, sollten die Versicherungsprämien zu einer frei­
willigen Kranken- oder Unfallversicherung, die ein selbständig Tätiger, der 
nicht der gesetzlichen Pfichtversicherung unterliegt, eingeht, so wie die 
Beiträge zu gesetzl i ehen Pfl i chtversi ehe rungen Betri ebsausgaben sei n. Di e 
Sonderausgabenregelung sollte daher nur freiwillige Höherversicherungen 
betreffen, wie dies auch für jene Steuerpflichtigen der Fall ist, die 
pflichtversiehert sind. Damit wäre die Gleichbehandlung gewährleistet. 

Im übrigen wird zu den Regelungen betreffend Sonderausgaben nicht Stellung 

bezogen. Ob die Einziehung eines einheitlichen Höchstbetrages sinnvoll ist, 
wird et~st die Erfahnmg zeigen. Zu befürchten ist. daß es wegen des er­

zeugten "Konkurrenzdruckes" zu nicht durchdachten Entscheidungen des 
Steuerpflichtigen kommen wird. 

Die VerkUrzung des Verlustvortragszeitraumes von 7 auf 5 Jahre ist system­
widrig und falsch. 

Die Einführung der sogenannten Angemessenheitsprüfung wird entschieden 
abgelehnt. Sie fUhrt zu einer weiteren Bevormundung des Steuerpflichtigen 
durch Beschränkung seiner Dispositionsfreiheit. Mit den derzeit geltenden 
gesetzl ichen Bestimmungen kann Mißbräuchen durchaus begegnet werden. Der 

Verwaltungsaufwand wird durch die Angemessenheitsprüfung - \',!ird das Gesetz 
ernst genommen - erhebl ich sein. Wenn der Gesetzgeber nichts anderes \</i11 

als das, was schon jetzt gesetzlich angeordnet ist - so muß man es jeden­
falls den beruhigenden erläuternden Bemerkungen entnehmen - bedarf es der 
Gesetzesänderung ni cht. Entgegen den erl äuternden Bemerkungen i st all er­

dings zu befürchten, daß in Zukunft betrieblich oder beruflich veranlaßte 

Aufwendungen, die auch die lebens führung des Steuerpfl i cht i gen berühren, 
rigoroser als bisher als nicht abzugsfähige Abgaben betrachtet werden 
werden. Was nützt dann der Hinweis in erläuternden Bemerkungen, daß bei der 
AngemessenheitsprUfung nicht klein1ich vorzugehen sein ... /ird oder nach den 
erl äuternden Bemerkungen für das KStG "ei ne k'i ei nl i ehe und schemat i sehe 
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Auslegung dieser AngemessenheitsprUfung dabei nicht zu vertreten sein 
wird. " 

In Wahrheit handelt es sich wohl ähnlich wie bei Repräsentationsaufwendungen 
oder seinerzeit bei der Afa für Kraftfahrzeuge um eine Maßnahme, die 

"soziale Symmetrie" herstellen soll. 

Waren bisher nur Aufwendungen fQ~ die Lebensführung~ welche die wirtschaft­
liche oder gesellschaftliche Stellung des Steuerpflichtigen mit sich 
bri ngt, auch wenn s; §1 zur Förderung des Berufes oder der rät igkeit des 

Steuerpfl ichtigen erfol9..e_~ nicht abzugsfähige Ausgaben, so wird diese 

Nichtabzugsfähigkeit nunmehr ausgedehnt auf ~~triebl ich_~er _berufl ich 

veranl aBte Aufwendunltent. die auch die Lebensführung des Steuerpfl ichtigen 
berühren, soweit di ese Aufiomndungen nach a 11 gerne; ner Verkehrs auffassung 

unangemessen sind. 

Es ist also schon so, daß aus betrieblich veranlaßten Ausgaben Ausgaben als 
nicht abzugsfähige Ausgaben ausgeschieden werden sollen. 

Die Nichtabzugsfähigkeit von Reisekosten wurde bereits kritisiert. 

Die Begriffsbestimmung des Veräußerungsgewinnes ist systemkonform. Oie 
Einführung einer einheitlichen "Altersgrenze", mit deren Überschreiten bei 

einet~ Einste'llung der Erwerbstätigkeit die Erfassung von stillen Reserven 

von zum Betriebsvermögen gehörenden Gebäudeteilen unterbleibt, ist be­
gründet und zweckmäßig. 

Neben Instandhaltungsarbeiten und dem Herstellungsaufwand wird der B~griff 

der Insta~dsetzl!..!!9..?arbeite~ ei ngeführt. Di eSte 11 ung des Steuerpfl i cht igen 

wi rd dadurch vers eh 1 echtert, da d i esei~ die Kosten der I nstandsetzungsar­

beiten nun zwingend auf 10 Jahre zu verteilen hat. Eine Definition, was 

Instandsetzungsarbei ten si nci, gi bt der Entwurf nicht. In den erl äuternden 

40/SN-127/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)10 von 24

www.parlament.gv.at



-11-

Bemerkungen wird auf die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes vom 

9.9.1980, Zl. 994/80, verwiesen, die aber ebenfalls keine Definition, 

sondern nur eine beisp'ielhafte Aufzählung enthält. Tatsächlich ist eine 

begrifflich saubere Trennung zwischen Instandhaltungsarbeiten und Instand­

setzungsarbeiten nicht möglich, weil es sich auch bei den Instandsetzungs­

arbeiten eben um Instandhaltungsarbeiten aber größeren Ausmaßes handelt. 

Wenn man berücksichtigt, wie schwierig mitunter schon die Unterscheidung 

von Ins tandha ltung sa rbe Heo ei narse its und Hers te 1 hmgs aufwand andeterse its 

ist, ist erschreckend abzusehen, mit welcher Kasuistik hier gerechnet 

werden muß. Für den Steuerpfl i cnt i gen wi rd es vi e1 fach ni cht voraussehbar 

sein, ob nun Instandhaltungsarbeiten im engeren Sinn oder Instandsetzungs­

arbeiten vorgenommen werden. Da Fehler i 11 der Unterscheidung mit schwer­

wiegenden Folgen verbunden sind (Ansatz besonderer Einkünfte aus Vermietung 

und Verpachtung, Einrechnung bei der Bt~rec:hr.ung eines etwaigen Spekula-­

tionsgewinnes) und auch die benrfenen Parte'ienvertTeter keine endgültige 

Aufklärung werden geben können, ist mit einer Flut von Verfahren zu rechnen. 

Die Einführung des Begriffes der Instandsetzungsarbeiten beeinträchtigt die 
Voraussehbarkeit der zu entrichtenden Steuer und damit die Rechtssicherheit. 

Auch Instandsetzungsarbeiten sind nicht werterhöhende, sondern nur werter­
haltende Arbeiten, Da sie nur wf.~rterha1tend sind, erhöhen sie nicht den 

Vel~kehrswert und damit den Kaufpre"j s für ei ne Li egenschaft. Di e Ei nbe­

li ehung von Instandsetzungskosten ZUi~ Berechnung besonderer Ei nkünfte aus 

Vermietung und Verpachtung (siehe Seite 14 f) und eines Spekulationsge­

wi nnes ist somit verfeh 1t. Oi e Ei nführung ei ner neuen Kategori e Instancl­

setzungsarbeiten ist daher abzulehnen. 

Zehntel ab~etzuY!9~ Daher ist aber auch der Ver'1 ust der Zehntel absetzung für 

den Fan einer (entgeltlichen oder unentgeltlichen) Übertragung falsch. 

Jede Erhaltungsinvestition in ein Mietwohngrundstück dient der Erhaltung 

und Sicherung von Einnahmen. Wird eine Liegenschaft zu einem Zeitpunkt 
veräußert, da diese Investitionen noch nicht amortisiert sind und bezieht 
der Rechtsnachfolger die durch die Investition gesicherten Einnahmen ohne 
d'ie t'1ögl ichkeit zu haben, rest1 iche Reparaturzehntel zu verwerten, kommt 
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es zur Besteuerung von Gewinnen, die betriebswirtschaftlieh gesehen keine 

Gewinne sind, weil ihnen (steuerlich n"icht anwendbare) Aufwände gegenüber­

stehen. Es ist unbillig und widerspricht dem wirtschaftlichen Sachverhalt, 

wenn eine Übertragung zum Anlaß genommen wird, restliche Reparaturzehntel 
nicht mit EinkUnften verrechnen zu lassen. Wenn daher schon dem Veräußerer 

nicht das Recht zustehen son, diese Zehntel beträge gegen seine übrigen 

Ei nkünfte aufzurechnen 1 so muß doch di e Betrachtung der Li egenschaft a1 s 

einheitliche Erwerbsquelle dazu führen daß die restlichen Zehntel vom 

Erwerber abgesetzt werden können. 

Ebenso hat das Recht zur weiteren Zehntelabsetzung im Falle der unentgelt­

lichen Übertragung nichts damit zu tun, wie d"ie Afa bel'echnet wird. Die 

Zehntelabsetzung bezieht sich nach dem Entwurf nur auf Instandhaltungs- und 

Instandsetzungsarbeiten , also auf werterhaltende Arbeiten, di e ei ne Sub­

stanzvermehrung der Liegenschaft n1 cht an sieh zi ehen. Dahet' können der­

artige Arbeiten gar keinen Einfluß auf die Berechnung der Afa haben. Es-.i~! 

d~l..er ~"~_-.f.2r.Q~rn z daß d i_e~}ehn"~.?J abs~tzyng al s Wah lmögl i chkeit erhalten 

b 1 ei bt, be i VeräußerL!~9." offene ~ai"'~_!.urf~.h!ll~--'yon jedem Erwerb_~~ weij:~~ 

~ 1 te n d ~'!1 ach t we rd e n k ö _ll!l~_fL2:In c!~i§..?--...9Jl!Je Ein fL~ß_" auf ~ i ~_l>.eme s s ~_Dll~ 

grul')_QJ age für di_e Afa~Lej~":L" 

Daß bestimmter Herste"ilungsaufwand ab 1989 gleichmäßig auf 15 statt wie 

bisher auf 10 Jahre verteilt werden muß, wird bei zukünftigen Investitionen 

als zusätzlicher KostenfaktOt' zu berücksichtigen sein. Damit werden die 

vom Mietrechtsgesetzgeber gewGnschten Verbesserungen in Gebäuden, aber auch 

San i erungsmaßnahmen und 1 etzt"l i eh die Stadterneuerung und der Denkmalschutz 

betroffen. Diese Verschlechterung wird zu einer drastischen Einschränkung 

derartiger Investitionen führen. 

Auch auf die mangelnde Abstimmung mit § 18 (1) Z 3 t~RG sei verwlesen, 
wonach Kosten nicht über einen 10 Jahre übersteigenden Verteilungszeitraum 

hinaus aufgeteil t werden dürfen. Es ist zumindest theoret i sch der Fall 

denkbar ~ daß nach den Best immungen des Mi etrechtsgesetzes ei n kürzet'er a1 s 
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zehnjähriger Verteilungszeitraum vorgeschrieben wird. Dies würde dazu 
fUhren, daß der Hauseigentümer Beträge zu versteuern hat, die ihm gar nicht 

zur Verfügung stehen, \>'e11 t~r sie zur Bedienung der Darlehen benötigt. 

Das Verbot, im Fall ei ner Veräußet'ung restl iche Teil beträge aus di esem 

Harste 1 hmgsaufwand abz.ul i ehen) ist a 11 erdi ngs differenz i erter zu sehen. 

Zunächst soll da.von ausgegangen werden) daß di e Aufteil ung von Herstel­

l ungsaufwand auf 15 Jahre tatsäch 1 i eh noe!"!. ei ne begünst igende Vorschri ft 
ist und die wirtschaftliche Lebensdauer des Herstellungsaufwandes über 
diesen Zeitl~aum hinausgeht. In diesem Fall läge tatsächlich eine \verter­
höhende Investition vor, die für' den Fan einer Veräußerung auf den Wert 

(und den Kaufpreis) der Liegenschaft wirkt. Eine solche begünstigende 
Vorschrift im Veräußerungsfall wegfallen zu lassen, kann daher durchaus der 

Steuergerechtl gkeH dienen. Es i st _ab~r_fC!..1J;~ll.L 111 cnt ,Jat.~ächl i d1:.._i!uf _ di~ 
wirtschaftl} c~leben sd~,~eLjeE_j,s:.~~~...i 1 i!a~l.~,eas.t i ti on abzusj;.§.}1 en.t 
? 0 nd e r' ~i~9 i e .§~b s ~~._?_t u t::..L. at! f d. i f'~8.§!.§_t Tl ~Lt~~.:'1 9 s d alle t des .~ allS e s 

?b~':!.~,t~ll en:. Di es würde zur Versteuerung von Sehe; ngewi nnen führen. 

Unverändert wurde inden Entwurf. mitübernommen , daß Hi ,:!tz i nsrückste nungen 
für den Fall der Veräußerung aufzulösen sind. Es wurde bereits oben darauf 
hingewiesen, daß der EigentumsUbergang kein geeigneter Anknüpfungspunkt zur 
Beseitigung steuerlicher Effekte ist. 

Die dem Mietrechtsgesetz unterliegenden MietwohngrundstOcke werden in den 
mietrechtlichen Bestimmungen einheitlich ohne Rücksicht auf etwaige Eigen­
tümerwechsel betrachtet. Dies gilt insbesondere für Zinsbestimmungen. 
Zinsreservebestimmungen und den Erhaltungsbeitrag. Die Mietzinsreserve ist 
ohne Rikks'icht auf die ,ll,nzahl der Übel'tragungen für die letzten 10 ,Jahre 

zu berechnen. Der Erhaltungsbeitrag ist ohne Rücksicht darauf. welcher 
Eigentümer ihn e'ingehoben hat, .zeitgerecht zu verwenden oder (gegebenen­
falls von einem späteren EigentUmer) zurückzubezahlen. 

Die Mietzinsreservebestimmungen und die Bestimmungen über den Erhaltungs·· 
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beitrag korrelieren aber mit den Bestimmungen der Mietzinsrücklage. Wenn 
die Reservebestimmungen auch nicht mit den Rücklagebestimmungen ident sind, 
so ist es doch zumindest unzweckmäßig, für die Zinsreservebestimmungen eine 
objektbezogene und für di e Rückl agebest irnmungen ei ne nur personenbezogene 
Regelung zu treffen. 

Es sollte daher für den Fall, daß der Erwerber die Mietzinsrücklage fort­
führt, der Veräußerer nicht verhalten sein, diese Mietzinsrücklage aufzu-
1 ösen. Ei n Nachteil für das Steueraufkommen entsteht dadurch nicht, denn 
der Erwerber bleibt verpflichtet, entweder fristgerecht zu investieren oder 
di e Rückl age steuerpfl i cht i 9 aufzul ösen. Zwingt man aber den Veräußerer 
zur Auflösung der Rücklage, so enthebt dies den Erwerber nicht von den ihn 
nach mietrechtlichen Vorschriften treffenden Verwendungspflichten. Da auch 
diese Aufwendungen ertragssteuerliche Implikationen haben, stellt die 
Auflösungspflicht beim Veräußerer wirtschaftlich nichts anderes dar als 
eine Steuervorauszahlung, die vom Erwerber wieder eingeholt wird. 

Di e üJ~~!:.:tragbarkei t der Mi etz; n~rückstel_l un~uf den Erwerber wäre 
daher für alle Erwerbsfille einzuführen. 

Die Einbeziehung der Instandsetzungskosten in die besonderen Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung für den Fall der Übertragung unter Lebenden ist 
nicht gerechtfertigt (siehe hiezu auch das zu § 28 (2) Gesagte). 

Instandsetzungsarbei ten führen zu kei ner Substanzvermehrung , sondern nur 
zur Werterhaltung, sie d i snen der Sicherung, nicht der Vermehnmg der 

Einkünfte, ihre Rückrechnung führt zur Besteuerung von Scheingewinnen. 
Erfahrungsgemäß sind die vom Entwurf in erster Linie gemeinten Instand­
setzungsarbeiten, nämlich die einer General reparatur, die gegebenenfans 

auch zu einer Erhöhung des Mietzinses nach § 18 MRG führt, mit einer 
wirtschaftl iehen lebensdauer von ungefähr 10 Jahren versehen. Nimmt a1 so 
ein Eigentümer solche Reparaturen vor, so werden diese, wenn er im 10. bis 
15. Jahr nach der Reparatur veräußert, tatsächlich wertlos geworden sein. 
Der Eigentümer hat auch) wenn er die Investition durch eine Erhöhung nach 
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§ 18 MRG finanzierte, alle Einkünfte einschließlich der ihm zugestandenen 
Erhöhung der Mietzinse für diese Reparaturen und zur Tilgung der dafür 
aufgenommenen Darlehen 'Jerwendet. Es sind ihm a1so keine Einkünfte ver­
blieben. Eine Werterhöhung der Liegenschaft ist ebenfalls nicht einge­
treten, weil nur Erhaltungsaufwendungen getroffen wurden, die in der 

Zwi schenzeit wieder verbraucht sind. Dennoch muß si n sol cher Eigentümer 
einen weder tatsächl ich bezogenen, noch in der Substanz der Liegenschaft 
enthaltenen fiktiven Ertrag versteuern, weil der Entwurf vorsieht, daß im 
Fall einer solchen Veräußerung die Instandsetz.ungsarbeiten auf die Rest­

nutzungsdauer des Gebäudes zu verteilen sind. Diese Regel ist grob wirt­

schaftsfremd und fUhrt zur Erfassung von Scheingewinnen, die letztlich vom 
Eigentümer nur dadurch vermieden werden können, daß er die Veräußerung eben 
unterläßt. 

Oie Anhebung der "Spekulationsfrist ß von 5 auf 10 Jahre wird abgelehnt, da 
die Freizügigkeit bee'inträcht1gt und der Immobilienmarkt erheblich be­
schränkt werden \'11 rd. Da. di e "Verl agerung" von Vermögen besteuert W'j rd, 

wi rd die Steuerverwe i gerung gefördert werden. Wegen der Länge der F1~i st 

wird es zu der Besteuerung nomineller Mehrerlöse fUbren, denen ein höh~rer 
Wert des Objektes nicht zugrundeliegt. Schließlich entspricht es nicht dem 
Wesen eines Spekulationsgeschäftes, den Gewinn erst nach mehr als 5 Jahren 
zu realisieren. Die derzeit geltende Spekulationsfrist lag daher ohnehin an 
der Obergrenze. 

Was die Berechnung des Spekulationsgewinnes anlangt, so wird die Vermehrung 
der Anschaffungskosten um (veräußerungsnahe) Instandsetzungskosten, da 
diese den Verkehrswert der Liegenschaft nicht erhÖhen, in vielen Fällen zu 

einem Veräußenmgsv(?:rlust führen. In Zusammenhalt mit dem § 28 Cl) (des 
Entwurfes) hieße es dann; daß wE'sentl iche Tene del' Instandsetzungskosten 
wi eder a1 s Einkünfte zugerechnet werden und zu versteuern si nd, ivährend 

Spekulationsverluste nicht ausgleichsfähig sind. Dies scheint im Zusammen­
halt verfassungsrechtich bedenklich. 
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Die Anordnung, daß be 4 einem unentgeltlichen Erwerb auf den Anschaf­
fungszeitpunkt des Vorgängers abzustellen ist, ist system\'1iddg, da bei 
unentge ltl ichern Erwerb n,.>twend i ger\'lei se Anschaffungskosten ni cht angefallen 
sind. Offensichtlich soll die Rechtsprechung, wie in vielen anderen Fällen 
auch, korrigiert werden. 

Die Besteuerung von Veräußerungsgewinn bereits bei Beteiligungen über 10 % 

ist abzulehnen, dies insbesondere deshalb, da eine Sperrfrist von 7 Jahren 
für die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes vorgesehen wird. Nicht 
wesentlich Beteiligte werden daher gegenüber den derzeit geltenden Bestim­
mungen zweimal getroffen; einmal durch die Besteuerung eines Veräußerungs­
gewinnes und zum anderen dann, wenn die Sperrfrist nicht eingehalten werden 
kann, durch die Anwendung des vollen Steuersatzes. Die beabsichtigte 
Besteuerung wird daher notwendige und sinnvolle Entscheidungen verhindern, 
zumindest aber verzögern. 

Die Einführung der Sperrfrist von 7 .Jahre;, und des Erfordernisses, eine 

Gewi nnermi ttl ungsart mi ndestens 7 Jahre beizubehalten, um den ermäßi gteo 

Steuers atz geltend machen zu ~önnen, wurde bereits kritisiert. 

Zunächst ist festzustellen, daß Einkünfte aus Kapitalvermögen steuerpflich­
tig sind. Daß die Steuer vorerst durch Abzug vom Kapitalertrag eingehoben 
wird, entspricht der bisherigen Regelung. Die Erweiterung des Steuerabzuges 
auf Zinserträge aus Geldeinlagen bei Banken, sonstigen Forderungen gegen­
über Banken und auf Zinserträge aus anderen Wertpapieren, die ein Forde­
rungsrecht nicht verbriefen, ist daher konsequent. 

Daß die Kapitalertragsteuer für inländische Kapitalerträge alls GC:~i·linnan­

teilen, Zinsen und sonstigen Bezügen aus Akt'ien von Anteilen an Gese'll­
schaften mit beschränkter Haftung, gleichartigen BezUgen und Rückver-
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gütungen aus Anteilen al Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, gleich­
artigen Bezügen aus Grnußrechten und aus Partizipationskapital sowie 

EinkGnften aus der Bete"ligung an einem Handelsgewerbe als stiller Gesell­
schafter 25 % beträgt, während Kapi {~a 1 ertragsteuer von Zinserträgen aus 

Gel dei n1 agen bei Banken und sonstigen Forderungen gegenüber' Banken sowi e 

Wandel- und Gewinnschuldverschreibungen und anderen Wertpapieren nur 10 % 

beträgt, ist gleichheitswidrig. 

Di e Anhebung de',; Kapital et't ragsteuersatzes von 20 % auf 25 % ist durch 

ni chts gerecht fE:rt i gt. Konsequenterwei se hätte der Satz wegen der Zurück­

nahme des Tarifes gesenkt werden müssen. 

Offensichtlich wird die Hinterziehung von Steuer aus Kapitalerträgen 

geradezu bedacht und legalis'iert ~ ~'JOdurch ein vieitel"~Cs Ma" eine vet~fas­

sungsrechtlich bedenkliche Ungleichbehandlung nicht nur gefördert, sondern 

sogar angeordnet wird. Gibt es einen sachl ichen Grund dafür, daß etwa 
Kapitalerträge aus Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
anders behandelt werden als Kapitalerträge aus Geldeinlagen? Verstärkt 

wird diese abzulehnende Vorgangsweise durch den wohl nur als grotesk zu 

bezeichnenden "augenzwinkernden" Hinweis auf "da~ beste Bankgeheimnis n
• 

Daß der Steuerabzug unterbleibt, wenn der Empfänger des Kapitalertrages dem 
zum Abzug \ferpfl i chteten erkl ärt, daß Erträge als ßetri ebsei nnahmen e'i nes 
in- oder ausländischen Betriebes "ohnehin" LU e':"fassen sind, rundet das 

Bild der insgesamt verunglückten Regelung nur ab. Wer wird diese Er­
kl ärungen gegenüber ei ner B::\nk, di e wohl das Benkgei,eimni s z.u beachten 

hat - wenn es ernst genommen wird -, überprüf~m können? \4as rechtfertigt es 

- geht man davon aus, daß dem Gesetz entsproche~ wird -, daß der Ste~2rab­

zug für "Inhaber eines Betriebes" unter"bleibt, wäht"end er andere Steuer­

pflichtige trifft? Ist diese Differenzierung sachlich gerechtfertigt? 

Ist es sachlich gerechtfer'tigt, d(iß df-!l"' Stellerabzug für HEckz';ns:~atze\"· 

trägen unterbleibt, l,'1ährend er darüber h'inaus zur erfolgen hat, wenn der 
Kapitalertrag insgesamt EinktmftsJy't 'ist und del'~ Gesetzgeber, i·vie poli~ 

tischen Erklärungen zu entnehmen '1st, au~geht, daß die Versteuerung 
des Kapitalertrages r.:ltwa aus Geldeirila::.JAn be'; Banker, untefbleibEm ~\h'd und 
dies bei nEckzinsertrtigen;! erkl~rterm.aßen sogar will. 
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Derartige Regelungen sind nicht nur deshalb abzulehnen, weil sie ver­
fassungsrechtlich bedenklich sind, sondern weil sie der Steuergerechtigkeit 
hohn sprechen und unmoralisch sind. Will man - was sicherlich gleichfalls 
bedenklich ist - bestimmte Kapitalerträge nicht besteuern, dann soll man 
entsprechende Befreiungsbestimmungen offen vorsehen, die jeder Steuer­
pflichtige in Anspruch nehmen kann. 

?u § 96: 

Da die Kapitalertragsteuer im Zeitpunkt des Zufließens der Kapitalerträge 
abzuziehen ist, ist es abzulehnen~ daß bei Kapitalerträgen gemäß § 93 (2) 
Z. 3 (also insbesondere bei Zinserträgen aus Geldeinlagen bei Banken und 
sonstigen Forderungen gegenüber Banken sowie linserträgen aus Wertpapieren) 
am 15. Dezember jeden Jahres eine Vorauszahlung zu entrichten ist, während 
die "Abrechnung" zum 30. September des Folgejahres erfolgt. Diese Regelung 
wird nicht zu einer Vereinfachung, sondern zu einer Komplizierung des 
Steuerabzuges führen, muß es doch zu Kon'ekturen kommen, wenn Ei n 1 agen 
verringert oder Wertpapiere verkauft werden. 

Zu § lU ff: 

Es ist bedauerli eh, daß Erl äuterungen zu den Übergangsbest immungen nicht 
gegeben werden. Soweit Übergangsbest immung€:n Regel ungen des mi t 1.1.1989 
in Kraft tretenden Einkommensteuergesetzes schon für 1988 anwendbar machen, 
sind sie wegen der angeordneten Rückwirkung abzulehnen. Dies gilt insbe­
sondere für die Investitionsrücklage. Wie ist die Anordnung zu verstehen, 
daß in den Wirtschaftsjahren 1985 -'!!:LQ. 1987 gebildete Investitionsl"ücklagen 
im Wirtschaftsjahr 1988 ohne Zuschlag gemäß § 9 (2) EStG 1972 aufgelöst 
werden können? 

Zu § 128: 

Die Übergangsregelung bringt eine unterschiedliche Behandlung, je nachdem, 
wann etwa Zinsen für Anleihen im Jahre 1989 fällig wel~den. Sie ist daher 
abzulehnen. 

" 
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Gleiches gilt für die Anordnung, daß Kapitalertragsteuer nicht. auf die 
Einkommensteuer anzurechnen ist, wenn sie auf steuerfreie Einkünfte, etwa 
für Wertpapiere, die vor dem 1.1.1989 angeschafft wurden, entfällt. Da die 
Kapitalertragsteuer eine Form d9r Einhebung der Einkommensteuer aus Kapi­
talerträgen ist, müßte, da die Steuerbefreiung etwa für gemäß § 27 (5) EStG 
1972 für vor dem 1.1.1989 erworbene Wertpapiere weiter gilt, der Abzug für 
Kapitalertragsteuer überhaupt unterbleiben. 

Die Stellungnahme der Steiey'rnärkischen Rechtsanwaltskammer vom 27.4.1988 
ist angeschlossen. 

Wien, am 6. Mai 1988 
DER öSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

Dr. SCHUPPICH 

Präsident 
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C. ZJ.: 

Ausschuf3 der Sh:iermärkischen HechtsanwaItskammer in Graz 

201/88 

An den 
Österr. Rechtsanwaltskammertag 

Rotenturmstraße 13 
1010 Wie n 

BetrJfft: Einkommensteuergesetz 
dortige GZ 111/88 

~ ___ ._ ... _~--_.~o~'_ .. _-"'---~: 
; (J~~terr I 

\ Rechtsanvn~d';$kammerh:t9 

1988, 

Ull.Sf~r Refe:cent 'IPräS' * Dr". Bi.ele.u 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Unter Hinweis auf das an die Mitglieder des Arbeitskrej.s~s 

Abgabenrecht gericht ete SChreit:en vom 24. ,:1.198<;\ und cLI e d':'lrj.Il 

angeführten SteJ.lungnahmen, d~"nen s5.ch unsere 

sctü j eßt, erst atte::l '.vi:: nachstehend!? ergär\.z,enöe 

Ä u ß e run g: 

Die Ankündigung der F.e.for:n cl.u~~ch das Bunc1esrri nj ster:fum. F.t-

nan.zerl c:tl s f: sozi. 8.1 gerec~"1.-:-. if J 1
1 ej r1.fach ft v.nd 1:1.)til'\~r~er."'.f·r'e'1}r!cl icY'~ ff 

sind Schlagworte, die darifuer hinwegtäuschen sollen, daß das 

Gegenteil der FaJl i2t. 

die Rede sein, das sind die gut verdienende~ Lohnsteuerpflich-

Ugen, die gegenüber den nicht priv5ligierten Bih',ger'D, ~."prjcll 

Selbständigen, den Vorteil der Steuerfreiheit'" senstigen 

BezUge - die minimalen feste~ Steuersätze von ' ~ und 2 % 

errechnete, beträgt der Spj tzensteuersatz :tY)~ gut vercUene:ndE; 

unselbstä:.idig TäU.ge 42 % (bei Hjnzurechm.:.n,g eIer Jl,b:j>'·rt~ g 

.< 
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ger t dte der Spj tz·enst.eue,~satz; vcr~ ~SO % trtfft, obwohl s5.€' jm 

Vergleich zu den za.hlrejc;hen 1.Jnselbständig tät:i.gen SpjtzeTI'ver­

dienern wett weniger verdienen. 

Die Bezeichnung der Reform als "E'·oztal gerechtt! trifft auf die 

nicht prl.vilig.1.erten SE~lbf.;tEindigen ülk.einer HeisE' zu. 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes: 

Wf,Ü1Tend nicht weniger s 27 Ausnahmen vcn der' Bestet;erung ge­

b1 leben slnd. wie z" B" KunstftJrden;ng. Elnl{ünfte von AusJands-

be'arrten; freiw}. J l:L sozi E' ZLwerdungen, MahlzeJten, Frei-

bier t F'reizigar-ren ,?tc.? '"furde d:LE' jetzt. geJtendeA.usna~me des 

te rz, tützungsej n r'i. eh 

Kriegs- und andere Opfer, Versehrte und sonstige Grunpen -

Entviurfes offenbar, d:sd0 \\TI t;wen und Yiaisen nach plö<::z1:LctJ aU!5 

dem Leben gerissenen selbständj g 'T1:it:igen SterbegeIder·, die 

Ihnen in dle ve r1:inderten, 'Nlrt2;chaftI10[1 verschlechterten Le·­

bensverhäl tnisf.oE': h:!.niJoer hel fen 30J Jen, ohne we: te:'s zur Gär,ze 

versteuern können. 

Die Streich~ng des jetzigen § 3 Z. 12 wijre eine grobe soziale 

Ungerecht5.gke:l. t; di·,:> Bestimmung muß auf jeden Fall aufrecht 

blej.ben. 

Entgegen der jetzjgen Rechts:age, daß Spesen fUr D~enstrejsen 

5 n voll em Umfang a.i s B:=,triet)E:,ausgaben abgese tzt werden kc>nnen, 

sieht der Entwurf in § 4 (5) vor, daß keine höheren als die im 

§ 26 Z. "1 vorgesehenf'n Be träge abgese t,zt werden dürfen, 

Dj es€" Bestimmung ist r:"oens() verfassungswidrig wie die des 

7.:itre:~ ten Satzes 

eingegangen werden wird. 
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Während die Verfasser des Snt'i'!urfes e1nerse:its effekt:tve Rei-

sekosten nicht berUc~sichtigen lassen wollen, streichen sie 

anderersei ts die FaDE chaJbe träge des ,jetzigen § 4 (6) für 

Ublicherweise nicht belegbare Betriebsausgaben. Solche hat 

,ieder Selbständige, der nach der Absi.cht des Enhrurfes jeden 

Straßenbahnf'ahrschein sBt'Tlmeln mUßte. für Interurbangespräche 

aus e:.ner r.fünzfernsprechzelJ. e <:'loer beispieJswej se ,- bei aus­

wärts tätigen SelbsU~ndjgen ar. der Tagesordnung - einen Nach·-

weis gar nicht erbringen könnte. 

Gefordert wird einerseits die Streichung der verfassungswJdr1-

gen Beschnej.dung von Reise sen und Bndere~8eits die Bej.be-

haltung von Pauschalbeträgen fUr Ublicherweise nicht belegbare 

Betrlebsausgaben. 

Zu § 9: 

Eine weitere BenachteiJigung enthält r Entwurf fUr Freibe-

rufler, die bisher die Möglichkeit hatten 

der Bildung der InvestitionsrUcklage zugrunde le,gt.€r~ Gewin.D.s 

für dle Anscha:ffung von Wertp;,;q:llersn zu verwender:, was nach 

dem Entwurf nicht mehr möglich sein soll. 

Die Absätze 4 ff. des derze:tt: geltenden § 9 trugen dem Umstand 

Rechnung, daß Frei.be:,ufler ml t weniger, AlJ.snai:lJ!ien n:Lcht in (kr' 

Lage sind, Betriebsvermögen zu bilden, welches bei der Be-

triebsaufgabe verwert:-Jar wäre. D8,h("!.~ sollte der Freiber\;fler 

wenigsten::::: durch die j'..nschaffung '~'on Wertpapieren etwas für 

sein Alter vorsorgen können. 

Durch dje Beibehaltung der bisherigen Möglichkeit, Wer~papiere 

anzuschaffen, wären die Nachteile der freibelv~lich Tätigen 

gegenüber den steue rl :1.c1'1 prjvJ} ig:i erten Ur selbständigen wenig-

stens teilweise gemildert. Es wird daher gefordert, daß es bei 

der bisherigen Rechtslage bleibt. 

~u § 18: 
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Mit aller Entschiedenhei~ wird der zweit~ 5a 

Eingriff in das freie 

r. Auf alles, was dazu Zutreffendes schon ge-

sagt wurde, wird verwiesen. 

seine Preise zu gestalten hat ; 

In einer demokratisohen Rechtsordnung 1st ~ein Platz fUr eine 

1'.:' vorsieht., 

weil Ersparnisse aus ohnedies schon versteuerten Einkommen 

M&~sive Steuerwiderstend. dem 

Auf diesem Steue 

, der zu ~iner ehrlichen 
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fUhrt: die Besteu~~ung des Kapitalertrages nach dem a11lemei­

n~n Steuert;',lr1f gehö·~t ',::Hesei tigt und d'Urr::i1 eine- eihhe:t tl iche 

geringe Quel].nsteu~; ersetzt. 

D:te Senktmg de::, 3t~uf.'rs(H·2',f,\ i r~.t weg~;'n de'f'f'n 1Jntragbar'f;'l"l Höhe 

eine dringende Ne;:\'mndigkei t. nachdem E~S ,T~~hl:"~erif\t(? h:ir1(h:n:'(~h 

unterlassen \'l1.P"·de t dpn TIClrif ~!.U regul it"re'n un(~ d~mit d(~l' lßt~-

2',,\1 tragen. 

wie schon ein~anss gesagt - der Spitz~~steuersfttz fUr unsalb-

der qteue~gerechtj 

Arbe! ein Sechs 1 des Jsh-

resein~ommens ffilt 9ben denselben festen 

f 
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